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Antrag auf Beurlaubung für das   Sommersemester    

   Wintersemester    

 
Hinweise:  

Eine Beurlaubung für das erste Fachsemester ist nicht zulässig. Die Beurlaubung ersetzt die Rückmel-
dung, sie erfolgt in der Regel für die Dauer eines Semesters und ist im Regelfall bis zum Ende der 
Rückmeldefrist zu beantragen.  

Allen beurlaubten Studierenden wird auf Antrag der Mobilitätsbeitrag vom Allgemeinen Studierenden-
ausschuss erstattet. 

Bitte prüfen Sie, ob eine Beurlaubung ggf. Auswirkungen auf die Zahlung von BAföG oder Kindergeld 
hat.  

Matrikelnummer:   

Name   Vorname   

Ich beantrage eine Beurlaubung für das o.g. Semester aus folgendem Grund: 

a.  Ableistung des Grundwehr- oder Zivildienstes bzw. eines freiwilligen ökologischen oder sozia-
len Jahres* 

b.  Erkrankung* 

c.  Aufnahme einer studienförderlichen praktischen Tätigkeit (Praktikum), die dem Studienziel 
dient 

d.  Studium an einer ausländischen Hochschule*, einer Sprachschule oder ein studienförderlicher 
Auslandsaufenthalt 

e.  Abwesenheit vom Hochschulort im Interesse der Universität oder wegen Mitarbeit an einem 
Forschungsvorhaben 

f.  Schwangerschaft* 

g.  Erziehung eigener Kinder in einem Alter bis zu drei Jahren 

h.  Pflege oder Versorgung des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des einge-
tragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten ersten Grades, wenn diese 
Person pflege- oder versorgungsbedürftig ist 

i.  Warten auf das Prüfungsergebnis 

j.  Sonstige wichtige Gründe 

 

     
Ort, Datum  Unterschrift 

 


